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Kein Privileg für
mobbende Chefs

T\ er langiährige Erste Oberarzt
lJ einer neurochirurpischen Kli-
nik in Nordrhein-Wesüälen machte
sich 2001 Hoffnung auf den vakan-
ten Chefarztposten. Doch ihm wur-
de ein externer Bewerber vor die
Nase gesetzt. Der neue Chef strafte
seinen ehemaligen Konlorrenten so
lange mit Missachtung und Herab-
würdigungen, bis dieser im Herbst
2003 monatelang psychisch erkrant-
te. Er verklagte das Krankenhaus
auf Schmerzensgeld - es habe als Ar-
beitgeber für die Pflichtverletzun-
gen seines Chefarztes einzustehen.

Das Landesarbeitsgericht Hamm
(LAG) wies die Klage ab. Begrün-
dung: Zwar seien sowohl die rechts-
widrigen Handlungen des Chefs be-
wiesen als auch die von ihnen ver-
ursachte Erkankung. Den Chefarzt
treffe aber für die Erkankung kein
Verschulden. Denn der Oberarzt wir-
ke ,,eher robust", der Chefarzt habe
daher nicht damit rechren müssen,
dass er ,,in die Knie gehen würde".

Damit stützr sich das LAC auf die
vom Bundesarbeitsgericht (BAG)
entwickelte eingeschränkte Haftung
von Arbeitnehmern ftir betrieblich
veranlasste Schäden. Das Verschul-
den eines Mitarbeiters muss sich da-
nach nicht nur auf seine Pflichtvcr-
letzung, sondern * anders als sonst
im Zivilrecht - auch auf den konkret
eingetretenen Schaden beziehen. So
sollen Arbeitnehmer vor größeren
Schäden geschützt werden. Andern-
falls müssren die Mirarbeiter für ie-
den schuldhaft verursachten Sclii-
den einstehen, selbst wenn dieser
für sie nicht erkennbar war.

Genießen aber auch mobbende
Vorgesetzte diese Haftungsprivile-
gien? Nein, srellte jerzr das BAG er-
freulich klar (dl; g AZR 593/06). De-
ren arbeitsvertragliche Pflicht ist es,
alles zu unterlassen, was die W.irde
ihrer Mitarbeiter verletzt oder ern
von Einschüchterung, Anfeindung,
Erniedrigung, Entwürdigung oder
Beleidigung gekennzeichnetes Um-
feld schafft. Die schuldhafte Verler-
zung dieser Pflicht führt zur vollen
Haftung des Chefarztes und der Kli-
nik für alle dadurch verursachten
Schäden. Egal. ob sie ftir den Chefer-
kennbar waren oder nicht.

Ein anderes Urteil wäre auch gro-
tesk. Der Schutz der Arbeitnehmer
vor unka lk ulierba ren Risiken würde
sich umkehren in einen Schutz der
Arbeitgeber vor berechtigten Scha-
densersatzansprüchen ihrer Arbeit-
nehmer! Wie der Fall zeigt, sind sie
es nämlich in der Regel, die das
Schrnerzensgeld für die rechtswidrr
gen Handlungen ihrer ErfüLllungsge-
hilfen zu zahlen haben.
Roland Lukas, langjähriger Vizepräsr-
dent des Arbeitsgerichts Frankfurt,
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